
Auszug ans dem Prolinklall 
des Regierungsrates des Klugdons Zürich 

Sitzung vom 17. Juli 1985 

2776. Nutzungsplanung thalheint a. d.U. (Ergänzung) 
Die von der Gemeindeversammlung Thalheim a. d. Th. am 17. Mai 1984 
festgesetzte Nutzungsplanung wurde mit RRB Nr. 92/1985 teilweise ge-
nehmigt. Die in Gütighausen festgesetzte Waldabstandslinie wurde von 
der Genehmigung ausgenommen und die Gemeinde Thalheim a. d. Th. 
eingeladen, diese entsprechend § 66 PBG in einem Abstand von 30 m 
von der Waldgrenze festzusetzen. 

Die Gemeindeversammlung vom 17. Mai 1984 hat den Gemeinderat 
ermächtigt, aufgrund des Genehmigungsverfahrens notwendige Anpas-
sungen der kommunalen Nutzungsplanung in eigener Kompetenz vorzu-
nehmen. Der Gemeinderat ist deshalb mit Beschluss vom 11. März 1985 
der Aufforderung des Regierungsrates nachgekommen und hat die 
Waldabstandslinien entsprechend § 66 PBG festgesetzt. Laut Rechts-
kraftbescheinigung der Kanzlei der Baurekurskommissionen vom 3. 
Juni 1985 wurde gegen diesen Beschluss kein Rechtsmittel eingelegt. Die 
Festsetzung der Waldabstandslinien für den Ortsteil Gütighausen kann 
genehmigt werden. 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. Die vom Gemeinderat Thalheim a. d. Th. am 11. März 1985 ent-
sprechend der Ermächtigung der Gemeindeversammlung vom 17. Mai 
1984 festgesetzten Waldabstandslinien für den Ortsteil Gütighausen 
werden genehmigt. 

Il. Der Gemeinderat Thalheim a. d. Th. wird eingeladen, Dispositiv 
Ziffer I dieses Beschlusses gemäss § 6 lit. a PBG öffentlich bekanntzuge-
ben. 

III. Mitteilung an den Gemeinderat Thalheim a. d. Th., 8479 Thal-
heim a. d. Th. (unter Rücksendung eines mit dem Genehmigungsver-
merk versehenen Exemplars des Waldabstandslinienplans), die Kanzlei 
der Baurekurskommissionen, das Verwaltungsgericht sowie an die Di-
rektion der öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 17. Juli 1985 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber : 

i. V. 
Hirschi 
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